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einräumte. Unsere neue Karte aber ist zuverlässig, weil sie das Er-
gebnis genauer Vermessungen ist. Der Maßstab (1 : 50 066) bietet

soviel Raum, um all das Notwendige in Namen, Grenzen. Zahlen, Ter-

raingestaltungen zc. darzustellen, ohne überladen zu erscheinen.

Wenn auch die Kurvenkarten noch nicht ins Volk gedrungen sind,

so ist doch gerade die Anwendung der K u rv e n eine Haupterrungenschaft;
denn ohne sie war es unmöglich, die Primarschüler in das tiefere Ver-

ständnis der Karte einzuführen und so in ihnen die Liebe zur Karte

zu wecken. Ohne Kurvenkenntnis ist ein richtiges Kartenl'esen unmöglich.
Es ist vielleicht manchem Kollegen erwünscht, wenn ich hier eine Methode,
den Schülern die Kurvenkenntnis beizubringen, kurz erörtere.

(Schluß folgt.)

Pädagogisches Allerlei.
1. Der Herr Bezirkspräsident von Metz hat nachstehende Verfügung an

die Herren Kreisschulinspektorcn des Bezirks erlasse»!
Unter Aufhebung der bisher gültigen allgemeinen und besonderen Anord-

nungen über Ausfall des Unterrichts wegen großer Hitze bestimme ich:
1. In den Mittelschulen, Elementarschulen und Kleinkinderschulen fällt

der Nachmittagsunterricht aus, wenn die Temperatur im Schatten um 10 Uhr
vormittags auf 25" Celsius gestiegen ist.

2. Die Wärmegrade sind im Schulzimmer zu messen und zwar mit einem

Thermometer, welches in 1,50 in Höhe über dem Fußboden angebracht ist und
mindestens während des Vormittags von der Sonne nicht bestrahlt wird. In
den Schulen, in denen z. Zt. das Thermometer fehlt, ist ein solches alsbald an»

zubringen.
3. Die Entscheidung über den Schnlausfall trifft zunächst der Lehrer, bei

erweiterten Schulsystemen der Hanptlehrer (Vorsteher)! doch ist der Bürger-
meister als Vorsitzender des Ortsschulvorstandes sofort schriftlich zu benachrichtigen.

4. Wird von dieser Seite rechtzeitig — also jedenfalls vor Beendigung
des Vormittagsunterrichtes — Einspruch erhoben, so ist der Nachmittagsunter-
richt wie gewöhnlich abzuhalten und gegebenen Falles über den Vorfall zu be-

richten.
5. Die Tage, an denen die Schule Nachmittags wegen großer Hitze aus-

gefallen ist, sind jedesmal in eine Liste einzutragen, welcke im Wochenbuch auf-
zubewahren und bis auf weiteres zum 1. Oktober jedes Jahres dem Kreisschul-
inspektor einzureichen ist.

Neben dem Datum soll diese Liste in jedem Falle die Zahl der um 10

Uhr am Schulthermometer abgelesenen Grade (Celsius) enthalten.
2. Ein krasses Beispiel von Kinderausbeutung entrollte nach dem „Vor-

wärts" eine Verhandlung vor dem Gewerbegericht in Aachen. Der Weber M.
klagt für seine Kinder, von denen eines acht Jahre alt ist, gegen die Firma
B. wegen zurückgehaltenen Lohnes. Der Sachverhalt ist folgender: Die Familie
M. hatte sich von der Firma B. Haken und Oesen sogenannten Taillenverschluß

zum Aufnähen geholt. Nach Angabe des M. Hütte die Familie nun etwa

15,000 Stück aufgenäht und es betrage der Verdienst hierfür 1,25 M. Wegen

mangelhafter Arbeit wollte nun die Firma eine Mark abziehen, doch erhob hier»
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gegen der Vater der Kinder Einspruch, indem er hinwies auf den geringen Lohn,
wofür keine fehlerlose Arbeit zu liefern sei. Er führte noch weiter aus, daß

an dieser Arbeit 72 Stunden gearbeitet worden sei. Von dem Vertreter der

Firma wurde erwidert, daß diese Arbeit eben nur „Kinderarbeit" sei. Vorhan-
den sei die gelieferte Arbeit nicht mehr, sie sei schon nachgesehen von Arbeiter»
innen, die, irren wir nicht, 80 Pfg. pro Tag bekämen. Der Arbeitslohn für
diese Art Beschäftigung beträgt nach Angabe des Herrn Direktors für das Groß
Verschlüsse 40 Pfg. Nun hat aber ein Verschluß etwa 30 Lesen und Haken, macht
also für ein Groß 36 mal 144 gleich 5284 Teile zum Aufheften für 40 Pfg.
In Anbetracht, daß die angeblich fehlerhafte Arbeit nicht mehr vorhanden, außer-
dem aber der Lohn für diese Arbeit ein so geringer war, daß eine fehlerfreie
Arbeit ausgesck lassen, lautete auch das Urteil auf Zahlung des eingeklagten Ver-
dienstes und die vom Klager beantragte Entschädigung von 1,50 M. für Zeit»
Versäumnis.

3. Der Kultusminister Preußens hat sämtlichen Regierungen und Ober-
Präsidenten unterm 23. Januar 1399 II. III. U. 225 - einen Erlaß über-

mittelt, worin auf ein Urteil verwiesen wird, in dem entschieden ist, daß eine

Polizeiverordnung, nach welcher schulpflichtige Kinder in der Zeit von 7 Uhr
nachmittags bis 7 Uhr vormittags zum Ausfragen von Backwaren, Milch, Zeit-
ungen oder anderen Gegenständen, zum Kegelaufsetzen oder zu sonstigen Ver-
richtungen in Schankwirtschasten, zum Aufwarten oder zum Handel mit Blumen
oder anderen Gegenständen nicht verwandt werden dürfen, Rechtsgültigkeit hat.

Krtäuterung des Wortes „Umstand".
Der Umstand bezeichnete ursprünglich eine Versammlung der zu Stimme

und Urteil berechtigten Gemeindcmitglieder, welche um das im Freien gehaltene
Gericht herumstanden. Der Unistand hatte das Urteil zu fällen; von ihm ist
der Borstand zu unterscheiden, dieser mußte richten. Dieser leitete nur, stellte

Fragen und führte nachher das Urteil aus, mährend dem Umstand allein die

Befugnis der eigentlichen Entscheidung, der Urteilsfälluug oblag. Er hatte also

zu bestimmen: wo, wann, wie, warum der Delinquent zu bestrafen sei. — Im
Satze sagt uns der Umstand: wo, warum u. s. w. etwas geschieht.

Der Umstand kann den Kindern
noch auf andere Weise erklärt werden.
Der Lehrer schreibt nach vorhergehen- ^ ^den diesbezüglichen Fragen folgendes ^
an die Tasel:

Der Schüler lernt fl-tßig

à""
Alle diese Aussagen beziehen sich

auf „lernt". Sie stehen um das Mort ^^
herum, daher heißen diese Satzteile
Umstand.

Anmerkung. — Ich halte die

erste Erklärung für die allein richtige;
die zweite Art der Erklärung hat den Vorteil, daß sie eher Verständnis gewinnt
von feiten der Kinder. (Kath. Lchrerzeitung von B. Dürken.)
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